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Sie fütitlesritMe Bettsrlntii i lier lie
töroeföeriMje HttftÉiierfWientîSfi.

(©dilutî.)

ISS. ©aê QScvfa^fCtt.
Slrt. 26. ©a§ Departement fteEt, forueit nötig, als

^Begleitung an öaS VunbeSamt unb an bie Slnfialt bis

©runbfähe fût-ben VoEpg ötefer Verorbnung feft unb
Übermacht benfelben burc| baS VunbeSamt.

Slrt. 27. ©eben Etagen, über bie nocî) nidjt rec^t§=

Iräftig entfliehen roorben ift, p groetfetn Stnlafj, fo
boten baS VunbeSamt unb bie Slnftalt bieSBeifung bei
^Departements ein.

Slrt. 28. ©te Slnftalt fteEt petiobifd) eine überfielt
über bie oon % getroffenen unroiberfprochen gebliebenen

Verfügungen bem VunbeSamt p, bas barüber bent ®e=

parlement berichtet.
9-lrt. 29. ®aS ©epartement bejeidpet ber Slnfialt

bie Unternehmungen, bie unter Slrt. 60, Ziffern 1 unb 2,
fallen. ®ie Slnftalt gibt ben beteiligten hidoon .flennt»

niS, roenbet gegebenenfalls gleichzeitig bie Slrt. 4, 5, 6

unb 8 hieroor an unb fetjt innert ben in SIrt. 38, 316=

faij 2, hiernach feftgefe^ten ©renken ben ^citpunît ber

SBirlfamMt ihrer gugehörigfelt pr Verftcherung feft,
ohne hlttfichtttch ber gabriîbetriebe an ben geitpunft
ihrer UnterfteEung unter baS gabrifgefetj gebunben p
fein.

®aS ©epartement mad)t ber Slnftalt SRitteilung,
roenn eine Unternehmung aufhört, unter Slrt. 60, 3iffern
1 ober 2 p fallen, ©te Slnftalt gibt ben beteiligten
hteroon Kenntnis unb fetjt gegebenenfalls unter Stnroem
bung oon Slrt. 38, tester ©ah h idnach ben geltpunïi
feft, auf ben baS Stufhören ber 3ugef)örigfeit pr Ver=
ftcherung toirïfam wirb.

Stuf begehren ber Slnftalt ftellt ihr baS ©epartement,
Slbfeilung für gnbuftrte unb ©eroerbe, bie Sitten betreff
fenb Unterteilung oon betrieben unter baS gabrifgefeh

pr Verfügung.
©oroeit bie Slnfialt in Slnroenbung biefeS SlriiMS

Verfügungen p treffen höh finben Slrt. 31—46 hiernach
Slnroenbung.

Slrt. 30. ollen anbern [fällen orbnet bie Slnfialt
als erfie gnftanz bie 3ugehörigfett oon betrieben ober
betriebsteiten pr Verficherung, fomie bie Stnberung mit
bepg auf einzelne bejtanbteile ober bie Slufhebnng ber
3ugehörigtett. ®ie Slnfialt oerfügt auf Sinnige beS be=

triebStnhaberS, auf Slntrag oon rechtlich Sfntereffierten
hin ober oon ftdj ans.

Slrt. 31. Qft fitnfidhtüd) eines betriebeS ein Eni»

fdjetb einer obern Sfnftanz gefällt roorben, fo tann bie

Slnfialt bei oeränberten Verhältniffen eine oon bemfelben

abroetdjenbe Verfügung prnr als oorläufig ooEftrerfbar,
im übrigen aber nur oorforgtich unter gleichseitiger Vor»
läge an bie beireffenbe gnftanz behufs ©enehmigung
ertaffen.

Slrt. 32. Siegt eine Steige ber VetriebSeröffnmtg
feitens beS betrtebSlnhaberS oor, fo oerfügt bte Slnfialt
ohne Slnhörung oon beteiligten.

Seigt ber betriebSinhaber bte ©Infteüung beS be=
triebeS an ober metbet er ben SBegfaE oon ©aibeftän*
ben, bie bie VerftcherungSpfltcï)t begrünbet hoben, fo ift
altfätlig noch befestigten Slngeftellten unb Slrbeitern,
fotoeit tunlidj, ©elegenhett pr Vernehmlaffung p geben.

SBtrb ein Slntrag oon ©ritten gefieEt, ober beabftdj=
tigt_ bie Slnfialt, oon ftdj aus eine Verfügung p treffen,
fo ift ber VetrlebStnhaber, unb roenn öaS Slufhören ber
Verftdjerung in grage fteht, baS altfätlig noch Eefdjaf*
ügte $erfonal anzuhören.

Qu allen gäüen nimmt bie Slnfialt bte nottoenbigeu
Erhebungen oor unb forgt für beren Slufzeidjnmtg.

Slrt. 33. Sie Slnfialt eröffnet ihre Verfügung bem
VetriebSlnhßber fomie ©ritten, bie bei ihr einen Slntrag
gefieüt haben,. ®ie Eröffnung oerroelft auf baS 9îeîur§=
redjt unb bie VeîurSfrift, fomie auf Slrt. 37 ber Ver=
otbnung.

Slrt. 34. ©egen bie Verfügungen ber Slnfialt fteht
ben beteiligten innert 10 tragen feit ber Eröffnung ber
SMurS an öaS VunbeSamt p. ©aSfelbe gibt ber 3ln=

ftatt unb ben beteiligten ©elegenhett pr Vernehmlaf»
fung, nimmt bte erforberlichen Erhebungen buret) feine
Organe unb, roenn nötig, burclj gnanfpruehnaljme ber
lantonalen Vehörben oor unb entfeheibet über ben
VefurS.

©er Enifdjeib mirb ber Slnfialt unb ben beteiligten
eröffnet.

Slrt. 35. ©egen ben Entfcljetb fantt oon ber Slnfialt
unb ben beteiligten innert 10 ©agen feit ber Eröffnung
ber VefurS an ben VunbeSrat ergriffen merben. ®aS
©epartement nimmt allfällig notroenbige Stttenergänpngen
oor unb ftellt beim VunbeSrat Slntrag über Vehanblung
beS VeïurfeS.

©er Entfdjeib beS VunbeSrateS ift burclj baS Vun=
beSamt ber Slnfialt unb ben Veteiltgten p eröffnen.

Slrt. 36. ©egen bte golgen ber Verfäumnng ber
VeïurSfrift fattu innert 30 Sagen fett beren Slbtauf bei
ber VeïurSinfianj SBtebereinfetjung oerlangt merben.
©iefelbe mirb bewilligt, roenn ber SMurrent nachweift,
baff er ohne fetn Verfdjulben an ber Einhaltung ber
SMurSfrifi oerhtnbert mar.

Sieîurfe, bte bei ber unrichtigen gnftanj eingereicht
merben, finb oon biefer an bie pfiättbige gnftanj p
metfen unb eS ift

_

auch &et baburch beblngter Verfäu=
mung ber fRefurSfrift gleichwohl auf fie einptreten.

Slrt. 37. ®aS VunbeSamt tann bem VefurS auf=
fdhtebenbe, bejm., roenn bte Streichung eines VetriebeS
ober VetriebSteileS angefochten ift, etnjMenbe SBirïung
erteilen, ©rifft eS leine bezügliche 9Jta&nahme, fo ift
bie angefochtene Verfügung ber Slnfialt oorläufig ooll=
firedbar. -Eine SJlafmaljme beS VunbeSamteS unb bie
Unterlaffung einer folgen behalten ihre ffte^tSroirlung
auch währenb eines aEfäKigen VelurfeS an ben VunbeS*
rat, folange baS ©epartement nicht anberS oerfügt.

Slrt. 38. ©ie Verfügung ber Slnftalt, fomie gegebenem
faüS ber VelurSentfcheib über bte Bugehörigfeit oon Ve»
trieben fe^t auch ^en Vegtnn ber SBirlfamteit feft.

Eine Vüclmirlung mirb htnfid)tlid) ber Verftcherung
für VetriebSunfäEe auSgefprodjen auf ben geitpunlt,
in bem bte VorauSfetpngen ber gacjehörigleit oorl)an=
ben roaren, jeboch nicht roeiter jurüd als auf ein gafp
oor bem ©age, an bem bet etnem Organ ber Slnfialt
bte UnterfteEung anbegehrt ober roegen eines UnfaEeS
ein Slnfpruch erhoben ober oon ber Slnfialt felbft eine
Erhebung betreffenb UnterfteEung beim VetriebStnhaber
oorgenommen roorben ift. £>lnfidjtlich ber Verftcherung
für fRidjtbetrtebSunfäEe mirb eine Etüdmirlung nicht
roeiter als auf bret SJionate oor biefem ©age auSge=
fprochen.

Eine Verfügung ber Slnfialt lann auch nur hlnftdjt=
lieh ber Sftüclmirfung meitergejogen merben. Slrt. 34 ff.
hieroor finben enifprechenbe Slnroenbung.

®a§ Slufhören ber ßugehörigleit mirb roirlfant auf
ben 3etlpuntt ber Verfügung ber Slnfialt, fofern btefe
Verfügung nicht angefochten ober fofern fie im SRelurS*

oerfahren beftätigt mirb. ©te tann mit Vücfroirtung
auf ben QeEpunït beS tatfäcdjlic^ert SlufhörenS beS Ve=
IrtebeS oerfügt merben.

Slrt. 39. ©te nicht angefochtenen Verfügungen ber
Slnftalt nnb bte redjtSlräftigen VelurSentfdjetbe orbnen
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llZ. Das Verfahren.
Art. 26. Das Departement stellt, soweit nötig, als

Wegleitung an das Bundesamt und an die Anstalt die

Grundsätze für den Vollzug dieser Verordnung fest und
überwacht denselben durch das Bundesamt.

Art. 27. Geben Fragen, über die noch nicht rechts-
kräftig entschieden worden ist, zu Zweifeln Anlaß, so

holen das Bundesamt und die Anstalt die Weisung des

Departements ein.
Art. 28. Die Anstalt stellt periodisch eine Übersicht

über die von ihr getroffenen unwidersprochen gebliebenen

Verfügungen dem Bundesamt zu, das darüber dem De-
partement berichtet.

Art. 29. Das Departement bezeichnet der Anstalt
die Unternehmungen, die unter Art. 60, Ziffern 1 und 2,
fallen. Die Anstalt gibt den Beteiligten hiervon Kennt-
nis, wendet gegebenenfalls gleichzeitig die Art. 4, 5. 6

und 8 hisrvor an und setzt innert den in Art. 38, Ab-
satz 2, hiernach festgesetzten Grenzen den Zeitpunkt der
Wirksamkeit ihrer Zugehörigkeit zur Versicherung fest,
ohne hinsichtlich der Fabrikbetriebe an den Zeitpunkt
ihrer Unterstellung unter das Fabrikgesetz gebunden zu
sein.

Das Departement macht der Anstalt Mitteilung,
wenn eine Unternehmung aufhört, unter Art. 60, Ziffern
1 oder 2 zu fallen. Die Anstalt gibt den Beteiligten
hiervon Kenntnis und setzt gegebenenfalls unter Anwen-
dung von Art. 38, letzter Satz hiernach den Zeitpunkt
fest, auf den das Aufhören der Zugehörigkeit zur Ver-
sicherung wirksam wird.

Auf Begehren der Anstalt stellt ihr das Departement,
Abteilung für Industrie und Gewerbe, die Akten betres-
send Unterstellung von Betrieben unter das Fabrikgesetz

zur Verfügung.
Soweit die Anstalt in Anwendung dieses Artikels

Verfügungen zu treffen hat, finden Art. 31—46 hiernach
Anwendung.

Art. 3V. In allen andern Fällen ordnet die Anstalt
als erste Instanz die Zugehörigkett von Betrieben oder
Betriebsteilen zur Versicherung, sowie die Änderung mit
Bezug auf einzelne Bestandteile oder die Aufhebung der
Zugehörigkeit. Die Anstalt verfügt auf Anzeige des Be-
triebsinhabers, auf Antrag von rechtlich Interessierten
hin oder von sich aus.

Art. 31. Ist hinsichtlich eines Betriebes ein Ent-
scheid einer obern Instanz gefällt worden, so kann die

Anstalt bei veränderten Verhältnissen eine von demselben

abweichende Verfügung zwar als vorläufig vollstreckbar,
im übrigen aber nur vorsorglich unter gleichzeitiger Vor-
läge an die betreffende Instanz behufs Genehmigung
erlassen.

Art. 32. Liegt eine Anzeige der Betriebseröffnung
seitens des Betriebsinhabers vor, so verfügt die Anstalt
ohne Anhörung von Beteiligten.

Zeigt der Betriebsinhaber die Einstellung des Be-
triebes an oder meldet er den Wegfall von Tatbeftän-
den, die die Nersicherungspflicht begründet haben, so ist
allfällig noch beschäftigten Angestellten und Arbeitern,
soweit tunlich, Gelegenheit zur Vernehmlaffung zu geben.

Wird ein Antrag von Dritten gestellt, oder beabsich-
tigt die Anstalt, von sich aus eine Verfügung zu treffen,
so ist der Betriebsinhaber, und wenn das Aufhören der
Versicherung in Frage steht, das ullfällig noch beschäf-
tlgte Personal anzuhören.

In allen Fällen nimmt die Anstalt die notwendigen
Erhebungen vor und sorgt für deren Aufzeichnung.

Art. 33. Die Anstalt eröffnet ihre Verfügung dem
Betriebsinhaber sowie Dritten, die bei ihr einen Antrag
gestellt haben. Die Eröffnung verweist auf das Rekurs-
recht und die Rekursfrist, sowie aus Art. 37 der Ver-
ordnung.

Art. 34. Gegen die Verfügungen der Anstalt steht
den Beteiligten innert 10 Tagen seit der Eröffnung der
Rekurs an das Bundesamt zu. Dasselbe gibt der An-
stalt und den Beteiligten Gelegenheit zur Vernehmlas-
sung, nimmt die erforderlichen Erhebungen durch seine
Organe und, wenn nötig, durch Inanspruchnahme der
kantonalen Behörden vor und entscheidet über den
Rekurs.

Der Entscheid wird der Anstalt und den Beteiligten
eröffnet.

Art. 35. Gegen den Entscheid kann von der Anstalt
und den Beteiligten innert 10 Tagen seit der Eröffnung
der Rekurs an den Bundesrat ergriffen werden. Das
Departement nimmt allfällig notwendige Aktenergänzungen
vor und stellt beim Bundesrat Antrag über Behandlung
des Rekurses.

Der Entscheid des Bundesrates ist durch das Bun-
desamt der Anstalt und den Beteiligten zu eröffnen.

Art. 36. Gegen die Folgen der Versäumung der
Rekursfrist kann innert 30 Tagen seit deren Ablauf bei
der Rekursinstanz Wiedereinsetzung verlangt werden.
Dieselbe wird bewilligt, wenn der Rekurrent nachweist,
daß er ohne sein Verschulden an der Einhaltung der
Rekmsfrist verhindert war.

Rekurse, die bei der unrichtigen Instanz eingereicht
werden, sind von dieser an die zuständige Instanz zu
weisen und es ist auch bei dadurch bedingter Versäu-
mung der Rekursfrist gleichwohl auf sie einzutreten.

Art. 37. Das Bundesamt kann dem Rekurs auf-
schiebende, bezw., wenn die Streichung eines Betriebes
oder Betriebsteiles angefochten ist, einstellende Wirkung
erteilen. Trifft es keine bezügliche Maßnahme, so ist
die angefochtene Verfügung der Anstalt vorläufig voll-
streckbar. .Eine Maßnahme des Bundesamtes und die
Unterlassung einer solchen behalten ihre Rechtswirkung
auch während eines allfälligen Rekurses an den Bundes-
rat, solange das Departement nicht anders verfügt.

Art. 38. Die Verfügung der Anstalt, sowie gegebenen-
falls der Rekursentscheid über die Zugehörigkeit von Be-
trieben setzt auch den Beginn der Wirksamkeit fest.

Eine Rückwirkung wird hinsichtlich der Versicherung
für Betriebsunfälle ausgesprochen auf den Zeitpunkt,
in dem die Voraussetzungen der Zugehörigkeit vorhan-
den waren, jedoch nicht weiter zurück als auf ein Jahr
vor dem Tage, an dem bei einem Organ der Anstalt
die Unterstellung anbegehrt oder wegen eines Unfalles
ein Anspruch erhoben oder von der Anstalt selbst eine
Erhebung betreffend Unterstellung beim Betriebstnhaber
vorgenommen worden ist. Hinsichtlich der Versicherung
für Nichtbetrtebsunfälle wird eine Rückwirkung nicht
weiter als auf drei Monate vor diesem Tage ausge-
sprachen.

Eine Verfügung der Anstalt kann auch nur Hinsicht-
lich der Rückwirkung weitergezogen werden. Art. 34 ff.
hiervor finden entsprechende Anwendung.

Das Aufhören der Zugehörigkeit wird wirksam auf
den Zeitpunkt der Verfügung der Anstalt, sofern diese
Verfügung nicht angefochten oder sofern fie im Rekurs-
verfahren bestätigt wird. Sie kann mit Rückwirkung
auf den Zeitpunkt des tatsächlichen AufHörens des Be-
triebes verfügt werden.

Art. 39. Die nicht angefochtenen Verfügungen der
Anstalt und die rechtskräftigen Rekursentscheide ordnen
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bte QugePïigteit zur Söetfic^erung auch mit SRechtSwir»

fung für ©ritte, bis auf ©runb oexänberter SSerhältniffe
in bem in SHrt. 30 ff. feftgelegten SSerfahren ober bis
burä) ben bunbeSrat nach SHnfjörung ber SHnftalt neue
SHnorbnungen getroffen werben.

SHrt. 40. ©ntfieben SBReinungSoerfchlebenhetten ba=

rüber, ob einzelne in einer ntöjt cm gefönten en SOetfü»

gung ber SHnftalt nicht befonberS bezeichnete betriebS»
teile oerficherungSpflichtig finb ober nicht, fo erläßt bte

SHnftalt eine neue erläuternbe Verfügung. SHrt. 32 ff.
unb SHrt. 41 tiefer SSerorbnung finb anroenbbar.

©nifiehen foldje SDRelnungSoerfchtebenhetten ^tnficljttic^
elneS retfjtSfräftigen SRefurSentfchetbeS, fo wirb ber let)*
tere buret) tie Qnfiatij, bte ihn gefällt t)at, erläutert.
SHrt. 35 ff unb SHrt. 41 tiefer SSerorbnung finb anwenb»
bar.

©ie Erläuterungen ftnb rücfroirfenb auf ben Sag
ter SSMrffamfeit ber erläuterten SBerfügung, bejw. beS
erläuterten ©ntfcheibeS felbft.

SHrt. 41. ©er betrlebslnhaber ift oerpflichtet, tie in
SHnroenbung tiefer SSerorbnung getroffenen SSerfügungen
ber SHnftalt unb gefällten SRefurSentfdjeibe buret) SHnfchlag
ober in anberer geeigneter SBelfe feinen SHngefMten unb
Arbeitern zur Kenntnis ju bringen.

3ebe oerfietjexte Unternehmung ^at ihre Zugehörig»
ïeit sur Söetfirfjerung in ter oom ©epartement angeorb»
neten gorm befannt zu geben.

SHrt. 42. beftehen in einem SRechtSfirelte Qroeifel
über tie Sugehörigfelt oon betrieben ober Setriebsteilen
zur SSerfithermtg, fo fiellt taS ©ericht taS Verfahren
ein, bis etn redjtSlräftiger ©ntfchelb, bejw. eine reri)t§=
fräftige Erläuterung in bem burch tiefe SSerorbnung oor»
getriebenen Verfahren herbeigeführt ift.

SHrt. 43. SDBo tiefe SSerorbnung Eröffnungen oor»
fchreibt, erfolgen btefelben rechtSoerbinbltri) burä) einge»
fthriebenen brief. fpat ein beteiligter feinen befannten
Sffiohnfih in ber ©chweiz ober in ben angrenzenben £än»
bem, fo erfolgt tte ©röffnung an ihn im fri)weizerifri)en
fpanbelSamtSblatt.

©le Triften beginnen mit bem erften, auf tie Qu*
fteKung beS eingetriebenen brtefeS folgenben, unb bei
ber ©röffnung im tweizerifchen fpanbetSamlSblatt mit
bem erften, auf taS Erfchetnen folgenben ©age §u lau»
fen; im übrigen ift SHrt. 125 beS ©efe^eS anwenbbar.

SHrt. 44. ®aS Verfahren oon erfter $nftanz ift für
ten betrlebslnhaber unb tie anbern beteiligten foften»
loS. ©ie SRefurSlnftanjen entfeheiben fret über bte SHuf»

erlegung oon Soften; fie finb berechtigt, ©iäjerfiellung
berfelben zu oerlangen, unter SHnfepng oon griften mit
SSerwirfungSfoIgen.

SHrt. 45. ES bleibt ten SSerorbnungen zur SSollzte»

hung oon SHrt. 60 bis, Seffern 2, 4 unb 6, oorbehalten,
weitere SSorf^riften über taS SSerfahren aufpfiellen.

SHrt. 46. ©er SSerfehr ber SHnftalt mit bem ©eparte»
ment erfolgt burch baS bunbeSamt.

1U. $iu£fitl)i'img oon 68 beO ©ofß<$e&
SHrt. 47. SHlS ©toffe, beren Erzeugung ober SSer»

wertung befiimmte, gefährliche Kränkelten »erutfathen,
werben tie SRachftehenben bezeichnet:

SHcetalbehpb, SHcritin, SHmmoniaf, SHnilin unb feine
homologen, SHrfen unb feine SSerblnbungen ;

blel, feine SSerblnbungen unb ßegterungen, brech»
weinfietn, brom, bromätfp OSthplbromib), brom»
methpl (SDRethulbromib) ;

©arbolfäure (SPheuol), Epr, ©hloräthpl (®tl)t)l»
chlorib), ©hlorfalf, ©hlormetht)! (SRethplchlorib),
©hloroform, ©hlorfaureS Kalium (Kaliumäjlorat),
©hlorfaureS Sftatrium (URatriumchloratl, ©hlorfchwe»

fei, ©hromoerblnbungen, ©gan unb feine SBerbln»

bungen;
©iäthplparaphenplenbiamin (©iamtnlöfung), ©imet»

hplfulfat;
gluorwafferftoff;
§ob, Qobäthgl (sHtfpjobib), Sobmethpl (SDReifjpobib);

Kohlenojgb ;

SRitranilin, SRitro» unb chlorierte SRitro=S8erbinbungen
beS benzols unb feiner homologen, SRitrogperln,
SRitrofe ©afe, SRitrofobimettpanilirt;

SPheut)lljt)brazin, SPhoSgen (Kohlen ojpbchlorib), P)oS=

phor (gelbe SIRobififation), ?ßt)oäphorchloribe, P)oS«

phorwafferftoff, spifrinfäure (©rinitrophenol) ;

Quecffilber unb feine SSerblnbungen ;

©aljfäure, ©chwefellohlenftöff, ©chmefelfäure, ©c^we»

felfäure=SHnht)brib, fchweftige ©äure, ©<hwefelwa)7

ferftoff;
©etrachlorfohlenfioff.

y. ©ftafbeffimtnunifcn.
3trt. 48, SÖRit bu^e bis zu 500 gr. wirb beftraft:

1. tte SIBiberhanblung gegen SHrt. 11 tiefer SBerorb<

nung. ©te ©trafbeftimmung beS SHrt. 66 gegen

tie oorfähliche Übertretung beS SHrt. 64 bletbt oor-
behalten ;

2. ©le SIBiberhanblung gegen SHrt. 41 tiefer SSerorb*

nung.
©ie beftimmungen beS SHrt. 66. SHbfatj 2—4, finben

entfpre^enbe SHnwenbung.

Ul. ÜbcrfjanööBcftimmituocn.
SHrt. 49. ©ie SHnljörung im ©Inne oon SHrt. 32,

SHbfah 3, hieroor gilt gegenüber benjenigen betrtebstn»

habern als erfüllt, benen tie SHnfiatt eine SHnzeige über

tie Unterteilung beS betriebeS unter tie SSerpcherung

bereits zugefteHt hat.
SHrt. 50. ©tefe SSerorbnung tritt, fomeit eS zur bor»

bereitung beS ©efeheSoollzugeS erforberltdh ift, mit bem

25. SDRärz 1916, im übrigen mit bem ©age ber betrlebS»

eröffnung ber SHnftalt in Kraft.

©ie ber Q3attotb=

tiun^ einer @emeinbe^
(Storrefponbetij.)

9Rachbem in letter Seit über bauorbnungen unb

baupolizel oerfchtebene SHrtilel erfdhlenen finb, tie oorn

fehigen unb fünftigen bauen, oon befiehenben unb an»

zuftrebenben bauorbnungen hanbeln, mag eS oon einigem

Sntereffe fein, ber ©ntwieflung einer @emeinbe»bau»

orbnung etwas näher auf ben ©runb zu gehen.

©te ©emeinbe SRorfchach erhielt bauorbnungen
in ben Sahren 1856, 1869, 1880, 1891, 1904 unb

1913. ©te finb nicht nur inhaltlich, fonbern nament»

Heb auch hinfidhtüch ber SHuSbehnung ganz oer fehlet en;
wäbrenb bte erfte, oor etwa 60 Sahren entfianbene

mit blattgröpe 16-V« X UV» cm ganze zweieinhalb

©rueffeiten umfapt, ift bie neuefte bauorbnung auf 115

©etten oon 22 Va X 15 V« cm angeworfen. Sw mari)»

folgenben foil oerfucht werben, bie DRichtlinten unb ben

Snhalt ber oerfdpebenen baureglemente wieberzugeben.

f. ©as Uauoeglement ooitt 3al?re f856.
©te fantonale gefepche ©runblage für ben ©rtap

biefeS SReglementeS brachte baS „©efefc über ©renzoer»

hältniffe, ©ienftbarfeit, Sugrecht unb berlehnung", oom

Sahre 1850. 3n SHrt. 16 ift bort oorgefehen bte ,,@r»

Jllustr. schweiz, Handw.-Zeitung („Meisterblatt") Lîr. i>

die Zugehörigkeit zur Versicherung auch mit Rechtswir-
kung für Dritte, bis auf Grund veränderter Verhältnisse
in dem in Art. 3V ff. festgelegten Verfahren oder bis
durch den Bundesrat nach Anhörung der Anstalt neue
Anordnungen getroffen werden.

Art. 40. Entstehen Meinungsverschiedenheiten da-
rüber, ob einzelne in einer nicht angefochtenen Verfü-
gung der Anstalt nicht besonders bezeichnete Betriebs-
teile versicherungspflichtig sind oder nicht, so erläßt die

Anstalt eine neue erläuternde Verfügung. Art. 32 ff.
und Art. 41 dieser Verordnung sind anwendbar.

Entstehen solche Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich
eines rechtskräftigen Rekursentscheides, so wird der letz-
tere durch die Instanz, die ihn gefällt hat, erläutert.
Art. 35 ff und Art. 41 dieser Verordnung sind anwend-
bar.

Die Erläuterungen sind rückwirkend auf den Tag
der Wirksamkeit der erläuterten Verfügung, bezw. des
erläuterten Entscheides selbst.

Art. 41. Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, die in
Anwendung dieser Verordnung getroffenen Verfügungen
der Anstalt und gefällten Rekursentscheide durch Anschlag
oder in anderer geeigneter Weise seinen Angestellten und
Arbeitern zur Kenntnis zu bringen.

Jede versicherte Unternehmung hat ihre Zugehörig-
keit zur Versicherung in der vom Departement cmgeord-
neten Form bekannt zu geben.

Art. 42. Bestehen in einem Rechtsstreite Zweifel
über die Zugehörigkeit von Betrieben oder Betriebsteilen
zur Versicherung, so stellt das Gericht das Verfahren
ein, bis ein rechtskräftiger Entscheid, bezw. eine rechts-
kräftige Erläuterung in dem durch diese Verordnung vor-
geschriebenen Verfahren herbeigeführt ist.

Art. 43. Wo diese Verordnung Eröffnungen vor-
schreibt, erfolgen dieselben rechtsverbindlich durch einge-
schriebenen Brief. Hat ein Beteiligter keinen bekannten

Wohnsitz in der Schweiz oder in den angrenzenden Län-
dern, so erfolgt die Eröffnung an ihn im schweizerischen
Handelsamtsblatt.

Die Fristen beginnen mit dem ersten, auf die Zu-
stellung des eingeschriebenen Briefes folgenden, und bei
der Eröffnung im schweizerischen Handelsamtsblatt mit
dem ersten, auf das Erscheinen folgenden Tage zu lau-
fen; im übrigen ist Art. 125 des Gesetzes anwendbar.

Art. 44. Das Verfahren von erster Instanz ist für
den Betriebsinhaber und die andern Beteiligten kosten-
los. Die Rekursinftanzen entscheiden frei über die Auf-
erlegung von Kosten; sie sind berechtigt, Sicherstellung
derselben zu verlangen, unter Ansehung von Fristen mit
Verwirkungsfolgen.

Art. 45. Es bleibt den Verordnungen zur Vollste-
hung von Art. 60 bis, Ziffern 2, 4 und 6, vorbehalten,
weitere Vorschriften über das Verfahren aufzustellen.

Art. 46. Der Verkehr der Anstalt mit dem Departs-
ment erfolgt durch das Bundesamt.

Iv. Ausführung von Art. 68 des Gesetzes.

Art. 47. AIs Stoffe, deren Erzeugung oder Ver-
wertung bestimmte, gefährliche Krankheiten verursachen,
werden die Nachstehenden bezeichnet:

Acetaldehyd, Acridin, Ammoniak, Anilin und seine
Homologen, Arsen und seine Verbindungen;

Blei, seine Verbindungen und Legierungen, Brech-
Weinstein, Brom, Bromäthyl (Athylbromid), Brom-
methyl (Methylbromid) ;

Carbolsäure (Phenol), Chlor, Chloräthyl (Äthyl-
chlorid), Chlorkalk, Chlormethyl (Methylchlorid),
Chloroform, Chlorsaures Kalium (Kaliumchlorat),
Chlorsaures Natrium (Natriumchlorat), Chlorschwe-

fel, Chromverbindungen, Cyan und seine Verbin-
düngen;

Diäthylparaphenylendiamin (Diaminlösung), Dimet-
hylsulfat;

Fluorwasserstoff;
Jod, Jodäthyl (Athyljodid), Jodmethyl (Methyljodid);
Kohlenoxyd;
Nitranilin, Nitro- und chlorierte Nitro-Verbindungen

des Benzols und seiner Homologen, Nitroglyzerin,
Nitrose Gase, Nitrosodimethylanilin;

Phenylhydrazin, Phosgen (Kohlenoxydchlorid), Phos-
phor (gelbe Modifikation), Phosphorchloride, Phos-
phorwasserstoff. Pikrinsäure (Trinitrophenol) ;

Quecksilber und seine Verbindungen;
Salzsäure, Schwefelkohlenstoff. Schwefelsäure, Schwe-

felsäure-Anhydrid, schweflige Säure. Schwefelwas-

serstoff;
Tetrachlorkohlenstoff.

st. Strafbestimmungen»
Art. 48. Mit Buße bis zu 500 Fr. wird bestraft:

1. die WiderHandlung gegen Art. 11 dieser Verord-

nung. Die Strafbeftimmung des Art. 66 gegen

die vorsätzliche Übertretung des Art. 64 bleibt vor-
behalten;

2. Die WiderHandlung gegen Art. 41 dieser Verord-

nung.
Die Bestimmungen des Art. 66. Absatz 2—4, finden

entsprechende Anwendung.

sti. Übergangsbestimmungen.
Art. 49. Die Anhörung im Sinne von Art. 32,

Absatz 3, hieroor gilt gegenüber denjenigen Betriebsin-
habern als erfüllt, denen die Anstalt eine Anzeige über

die Unterstellung des Betriebes unter die Versicherung
bereits zugestellt hat.

Art. 50. Diese Verordnung tritt, soweit es zur Vor-
bereitung des Gesetzesvollzuges erforderlich ist, mit dem

25. März 1916, im übrigen mit dem Tage der Betriebs-

eröffnung der Anstalt in Kraft.

Die Entwicklung der Banord-
nnng einer Gemeinde»

(Korrespondenz.)

Nachdem in letzter Zeit über Bauordnungen und

Baupolizei verschiedene Artikel erschienen sind, die vom

jetzigen und künftigen Bauen, von bestehenden und an-

zustrebenden Bauordnungen handeln, mag es von einigem

Interesse sein, der Entwicklung einer Gemeinde-Bau-

ordnung etwas näher auf den Grund zu gehen.

Die Gemeinde Rorschach erhielt Bauordnungen
in den Jahren 1856, 1869, 1880, 1891, 1904 und

1913. Sie sind nicht nur inhaltlich, sondern nament-

lich auch hinsichtlich der Ausdehnung ganz verschieden;

während die erste, vor etwa 60 Jahren entstandene

mit Blattgröße 16 V2 X 11'/- om ganze zweieinhalb

Druckseiten umfaßt, ist die neueste Bauordnung auf 115

Seiten von 22 V- X 15'/« em angewachsen. Im Nach-

folgenden soll versucht werden, die Richtlinien und den

Inhalt der verschiedenen Baureglemente wiederzugeben.

z. Das Banreglement vom Jahre (850.
Die kantonale gesetzliche Grundlage für den Erlaß

dieses Reglementes brachte das „Gesetz über Grenzver-

Hältnisse, Dienstbarkeit, Zugrecht und Verlehnung", vom

Jahre 1850. In Art. 16 ist dort vorgesehen die „Er-
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